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Was ist der aktuelle Stand für das Feld Prasdorf? 
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Was ist beantragt? 
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Was ist genehmigt? 
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Was wird passieren, wenn die Gemeinde Brodersdorf /die Gemeinden in 

und um das FeldPrasdorf untätig bleiben 

 

Anmerkung: Ein beantragter und genehmigter Betriebsplan vorausgesetzt ( in dieser Stufe des 

Verfahrens gibt es so gut wie keine Möglichkeiten rechtlich negativ darauf einzuwirken) kann 

spätestens am 31.01.2017 Fracking durchgeführt werden. 

 

Warum ein Widerspruch? 
 

 

Diese bergrechtlichen Genehmigungen erfolgten ohne Beteiligung der betroffenen Kommunen, 

obwohl die Gemeinden zu den Behörden gehören, zu deren Aufgaben die Wahrnehmung öffentlicher 

Interessen im Sinne des § 11 Nr. 10 BBergG gehört und denen deshalb gemäß § 15 BBergG vor der 

Entscheidung über die Verleihung einer Bergbauberechtigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben ist (BVerwG, 15.10.1998, 4 B 94/98). Gemeinden sind im Vorfeld zu beteiligen. Dies ist nicht 

geschehen. 
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Ist die Frist nicht schon lange abgelaufen? 
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Wie formuliert die Gemeinde einen geeigneten Beschluss ( am Beispiel der 

GV Kalübbe ) 
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Wie wird welcher Rechtsanwalt beauftragt? 

Gesendet: Dienstag, 02. September 2014 um 09:39 Uhr 

Von: M.Schmidt@amt-grosser-ploener-see.de 

An: wmecklenburg@t-online.de 

Cc: gschnathmeier@gmx.de, beiroth.dersau@gmail.com, bgm-menzel@menzel-ascheberg.de, frank.tietgen@gmx.de, 

IMCEAFAX-Matthias+20Saggau+40+2B49+20+2804526+29+20380990@lr.landsh.de 

Betreff: Erlaubnisfeld Plön-Ost 

Sehr geehrter Herr Dr. Mecklenburg, 

  

die Gemeinden Kalübbe und Dersau im Bereich des Amtes Großer Plöner See sind vom 

Erlaubnisfeld Plön-Ost betroffen und möchten sich durch Widerspruch gegen diesen 

Bewilligungsbescheid wenden. 

  

Die Gemeinde Kalübbe hat hierzu folgenden Beschluss gefasst: 

1.     Die Gemeindevertretung Kalübbe beschließt, grundsätzlich Widerspruch gegen den 
Bewilligungsbescheid des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie vom 
13.03.2013 bezüglich des Feldes Plön-Ost einzulegen. 

  

2.    Für die rechtssichere Ausformulierung des Widerspruchs wird ein geeigneter Anwalt 
zu Rate gezogen, der der Gemeinde Kalübbe im Vorfeld die Höhe der Kosten 
mitteilen wird. Dieses soll gemeinsam mit der Gemeinde Ascheberg erfolgen, da 
diese ebenfalls durch das Feld Plön-Ost und durch den Bewilligungsbescheid 
betroffen ist. Die Kostenhöhe soll maximal einen Tagessatz (1.000 €) betragen. 

  

Die Gemeinde Dersau schließt sich vollinhaltlich dieser Handlungsweise an und geht 

davon aus, dass die Höhe der Gesamtkosten 1.000 Euro nicht überschreitet. 

  

Ich möchte Sie daher beauftragen, für die Gemeinde Kalübbe und die Gemeinde Dersau 

den Widerspruch an das Bergamt vorzubereiten. Der Lageplan ist dieser E-Mail 

beigefügt. Diese E-Mail wird auch an die Gemeinde Ascheberg weitergeleitet, die von 

der Stadt Plön verwaltet wird und vermutlich eine gleiche Verfahrensweise beschließen 

wird. 
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Für uns wäre es interessant, welche Gesamtkosten durch die Stellungnahme für die 

beiden Gemeinden im Amtsbereich hervorgerufen werden. Wir bitten, zu gegebener 

Zeit um separate Rechnungen für die Gemeinden Dersau und Kalübbe. 

  

Weiterhin bitte ich um Übersendung einer Vollmacht. Gern sind wir bereit, Ihnen 

weitere entsprechende Unterlagen auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Schmidt 

Geschäftsführender Bürgermeister 

  

Mario Schmidt  

Geschäftsführender Bürgermeister  

Amt Großer Plöner See  

Heinrich-Rieper-Straße 8  

24306 Plön 

  

 

Warum gerade dieser Rechtsanwalt/ Durch einen geeigneten Rechtsanwalt? 

Herr Dr. Mecklenburg hat bereits für 2 Ämter Widerspruch eingelegt. Zudem kommt es auf juristisch 

intelligente Formulierung an, um die Gemeinden NICHT in eine unverhältnismäßig hohe 

Kostenbelastung zu führen. Bsp: 
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Kostenwirksamkeit für die Gemeinde; Wie schützt sich die Gemeinde  vor zu hohen 

Kosten? 

 

Siehe Beschluss Kalübbe. Für Brodersdorf hieße dies Zusammenschluss mit Lutterbek und Prasdorf. 

Ergebnis: Kosten werden auf 3 Schultern verteilt. 

 

Was ist das Ziel des Widerspruchs? 

 

Die Genehmigung der Bewilligung (§ 8 BBergG) für nichtig zu erklären. Folge: Ohne Genehmigung 

kein Fracking! PRD müsste den gesamten Antrag neu stellen. Da die Gemeinden jetzt informierter 

sind, ist die Chance groß, dass die Genehmigung nicht mehr so fahrlässig oder vorsätzlich gegen die 

Bestimmungen u.a. des Bergrechts seitens des MELUR Herr Dr. Habeck erteilt werden würde. (siehe 

Anlage Anforderungen für eine Bewilligung nach BBergG) 

 

Was geschieht nach der Beauftragung des Rechtsanwalts? ( wie wären die ggfs. 
nächsten juristischen Abläufe) 
 

 Üblicherweise hat eine Behörde drei Monate Zeit, einen Antrag oder einen Widerspruch zu bearbeiten  

 (angemessene Bearbeitungszeit). Sollte dies nicht erfolgen wird der beauftragte Anwalt die angemessenen 

 Schritte einleiten. Dies könnte z.B. Die Klage ist nach § 75 VwGO keine eigene Klageart. Sie bezeichnet 

 vielmehr den Fall, dass die Behörde auf einen zulässigen Widerspruch oder Antrag nicht innerhalb einer 

 angemessenen Frist reagiert. In der Regel ist dafür gemäß § 75 S. 2 VwGO mindestens der Ablauf von drei 

 Monaten notwendig. 

 Gemäß § 75 S. 1 VwGO ist die Klage bei Verstreichen dieser Frist im Widerspruchsverfahren ohne 

 Durchführung eines Vorverfahrens zulässig. Der Verwaltung soll damit die Möglichkeit genommen werden, 

 Klagen der Bürger durch langes Warten zu verhindern bzw. zu verzögern. Daneben kann als Rechtsmittel 

 gegen Untätigkeit auch eine einstweilige Anordnung in Betracht kommen, der Rechtsweg ist hierbei jedoch 

 beschränkt. Soweit § 42 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingreift, also die Genehmigung bei 

 Untätigkeit der Behörde fingiert wird, hat § 75 VwGO keine Bedeutung. 
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Müssen wir überhaupt noch etwas machen? 
 

Die Landesregierung will doch per Bundesratsinitiative Fracking verbieten. Was ist der 

Inhalt und "hilft" das den Bürgerinnen und Bürgern in SH? 

 

 

 

 

 Anmerkung Frackingfreier Kreis Plön / Frank Tietgen: Das Feld Prasdorf, Feld Preetz, Feld 

 Plön-Ost etc.  sind KONVENTIONELLE Lagerstätten. Herr Dr. Habeck erlässt als 

 "Umweltminister für SH" also ein Frackingverbot, das für SH keine Wirkung hat.  Schlimmer 

 noch:  2 unabhängige promovierte Juristen sind der Auffassung, dass Punkt 7 im 

 Umkehrschluss bedeutet, dass Fracking in SH erlaubt wird, dass sich jedes Unternehmen 

 rechtlich erfolgreich darauf beziehen kann. Mit diesem Eckpunktepapier verhindert Herr Dr. 

 Habeck kein Fracking, sondern ermöglicht es eher. 
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Bundeswirtschaftsminister und Bundesumweltministerin  Bundesratsinitiative Fracking. 

"Hilft" das den Bürgerinnen und Bürgern in Brodersdorf? 

 

 

 

 

 

Anmerkung Frank Tietgen: Schiefergasvorkommen sind idR. in größer Tiefe, also ein sinnloses 

Verbot. Wissenschaftlich begleitet, bedeutet das, dass ein "Unfall" protokolliert wird? Worthülse 

ohne Inhalt. 

 

 

Anmerkung: Kommt dieser Gesetzesvorschlag durch, dann wird in Prasdorf erstmalig gesetzlich 

klar genehmigt Fracking stattfinden können. Zudem: Begründung: "....dürfen ... nicht.. 

hervorrufen". Sie machen es aber.  (Störfälle rund ums Fracking (http://www.bi-

ffh-harburg.de/?page_id=257 ) 
 

 

 

http://www.bi-ffh-harburg.de/?page_id=257
http://www.bi-ffh-harburg.de/?page_id=257
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Wir brauchen das Erdöl und Erdgas unter  unserer Erde, weil Putin uns den "Hahn" zudreht 

und " und wir sonst im Kalten sitzen und die Wirtschaft zusammenbricht; Wahrheit oder 

Mythos? 

 
Herr Werner Zittel von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH brachte das in einem Vortrag vor 2 Jahren in Nordwalde auf 

den Punkt. 

Wenn man den Gasimport um 1 % senken wolle, müssten jährlich: 

 ca. 1000 neue Bohrungen in Deutschland entstehen 

 ca. 2.000.000.000 – 4.000.000.000 l Trinkwasser vernichtet werden 

 ca.10.000.000 – 40.000.000 l toxische Chemikalien dem Wasser zugesetzt werden 

 3.000.000.000 bis 7.000.000.000 l dieses Wasser-Chemie-Cocktails im Untergrund verbleiben 

 

Dies ist unrealistisch. Insofern sind auch die Aussagen nicht realistisch, dass Fracking Erdgas 
gewinnen würde, dass uns unabhängig von russischem Gas macht. 
 

Fracking schafft Arbeitsplätze (Jobwunder USA auch in Deutschland)? 

 

Um den letzen Rest an Zweifeln zu zerstreuen, wird die Schaffung von Arbeitsplätzen 

versprochen. Dieses Totschlagargument zieht immer, da knicken meist auch die letzten 

neutralen Politiker und Zweifler ein. 

Doch im Grunde ist eine solche Argumentation eine Schmierenkomödie. Denn 

Arbeitsplätze würden auch geschaffen bei dem verstärkten Einsatz von Solar- und 

Windkraftanlagen. 

Der Unterschied: Solch zukunftsträchtige Arbeitsplätze wären weit weniger 

gesundheitsgefährdend und umweltbelastend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gegen-gasbohren.de/category/politik/gal_gruene/page/10/
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Welche Bevölkerungsgruppen würden massiv unter Frackingvorhaben leiden und was 

bedeutet das für die Gemeinde Brodersdorf / jede betroffene Gemeinde. 

 

 Zunehmender Schwerlastverkehr ( Lärm ) 

 Gefährdung der gemeindeeigenen Straßen mit zunehmender Zerstörung ( enorme Kosten) 

 Beschädigung der Kanalisation durch Erdbeben 

 Zusätzliche Kosten durch Videodokumentation der Kanalisation zur Beweisführung bei 

eintretenden Schäden vorher und nachher. 

 Verlust der Existenzgrundlage für die Landwirtschaft 

 Wertverlust der Grundstücke 

 Verringerte Gewerbesteuereinnahmen durch verringerte Tourismuseinnahmen. 

 Wegzug / Verringerter Zuzug von Familien mit Kindern; Demographisches Problem der 

Überalterung der Gemeinde 
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